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Sozialgesetzbuch (SGB) Fünftes Buch (V) - Gesetzliche Krankenversicherung - 
(Artikel 1 des Gesetzes v. 20. Dezember 1988, BGBl. I S. 2477)1 

§ 45 Krankengeld bei Erkrankung des Kindes  

(1) Versicherte haben Anspruch auf Krankengeld, wenn es nach ärztlichem Zeugnis erforder-

lich ist, daß sie zur Beaufsichtigung, Betreuung oder Pflege ihres erkrankten und versi-

cherten Kindes der Arbeit fernbleiben, eine andere in ihrem Haushalt lebende Person das 

Kind nicht beaufsichtigen, betreuen oder pflegen kann und das Kind das zwölfte Lebens-

jahr noch nicht vollendet hat oder behindert und auf Hilfe angewiesen ist. § 10 Abs. 4 und 

§ 44 Absatz 2 gelten. 

(2) Anspruch auf Krankengeld nach Absatz 1 besteht in jedem Kalenderjahr für jedes Kind 

längstens für 10 Arbeitstage, für alleinerziehende Versicherte längstens für 20 Arbeits-

tage. Der Anspruch nach Satz 1 besteht für Versicherte für nicht mehr als 25 Arbeitstage, 

für alleinerziehende Versicherte für nicht mehr als 50 Arbeitstage je Kalenderjahr. Das 

Krankengeld nach Absatz 1 beträgt 90 Prozent des ausgefallenen Nettoarbeitsentgelts 

aus beitragspflichtigem Arbeitsentgelt der Versicherten, bei Bezug von beitragspflichtigem 

einmalig gezahltem Arbeitsentgelt (§ 23a des Vierten Buches) in den der Freistellung von 

Arbeitsleistung nach Absatz 3 vorangegangenen zwölf Kalendermonaten 100 Prozent des 

ausgefallenen Nettoarbeitsentgelts aus beitragspflichtigem Arbeitsentgelt; es darf 70 Pro-

zent der Beitragsbemessungsgrenze nach § 223 Absatz 3 nicht überschreiten. Erfolgt die 

Berechnung des Krankengeldes nach Absatz 1 aus Arbeitseinkommen, beträgt dies 70 

Prozent des erzielten regelmäßigen Arbeitseinkommens, soweit es der Beitragsberech-

nung unterliegt. § 47 Absatz 1 Satz 6 bis 8 und Absatz 4 Satz 3 bis 5 gilt entsprechend. 

(2a) Abweichend von Absatz 2 Satz 1 besteht der Anspruch auf Krankengeld nach Absatz 

1 für das Kalenderjahr 2021 für jedes Kind längstens für 20 Arbeitstage, für al-

leinerziehende Versicherte längstens für 40 Arbeitstage. Der Anspruch nach Satz 

1 besteht für Versicherte für nicht mehr als 45 Arbeitstage, für alleinerziehende Ver-

sicherte für nicht mehr als 90 Arbeitstage. Der Anspruch nach Absatz 1 besteht für 

das Kalenderjahr 2021 auch dann, wenn Einrichtungen zur Betreuung von Kindern, 

Schulen oder Einrichtungen für Menschen mit Behinderung von der zuständigen Be-

hörde zur Verhinderung der Verbreitung von Infektionen oder übertragbaren Krank-

heiten auf Grund des Infektionsschutzgesetzes vorübergehend geschlossen werden, 

oder deren Betreten, auch auf Grund einer Absonderung, untersagt wird, oder wenn 

von der zuständigen Behörde aus Gründen des Infektionsschutzes Schul- oder Be-

triebsferien angeordnet oder verlängert werden oder die Präsenzpflicht in einer 

Schule aufgehoben wird oder der Zugang zum Kinderbetreuungsangebot einge-

schränkt wird, oder das Kind auf Grund einer behördlichen Empfehlung die Einrich-

tung nicht besucht. Die Schließung der Schule, der Einrichtung zur Betreuung von 

Kindern oder der Einrichtung für Menschen mit Behinderung, das Betretungsverbot, 

die Verlängerung der Schul- oder Betriebsferien, die Aussetzung der Präsenzpflicht 

in einer Schule, die Einschränkung des Zugangs zum Kinderbetreuungsangebot oder 

das Vorliegen einer behördlichen Empfehlung, vom Besuch der Einrichtung abzuse-

hen, ist der Krankenkasse auf geeignete Weise nachzuweisen; die Krankenkasse 

kann die Vorlage einer Bescheinigung der Einrichtung oder der Schule verlangen. 

                                                           
1 (https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_5/__45.html) 
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(2b) Für die Zeit des Bezugs von Krankengeld nach Absatz 1 in Verbindung mit Absatz 2a 

Satz 3 ruht für beide Elternteile der Anspruch nach § 56 Absatz 1a des Infektions-

schutzgesetzes. 

(3) Versicherte mit Anspruch auf Krankengeld nach Absatz 1 haben für die Dauer dieses An-

spruchs gegen ihren Arbeitgeber Anspruch auf unbezahlte Freistellung von der Arbeits-

leistung, soweit nicht aus dem gleichen Grund Anspruch auf bezahlte Freistellung besteht. 

Wird der Freistellungsanspruch nach Satz 1 geltend gemacht, bevor die Krankenkasse 

ihre Leistungsverpflichtung nach Absatz 1 anerkannt hat, und sind die Voraussetzungen 

dafür nicht erfüllt, ist der Arbeitgeber berechtigt, die gewährte Freistellung von der Arbeits-

leistung auf einen späteren Freistellungsanspruch zur Beaufsichtigung, Betreuung oder 

Pflege eines erkrankten Kindes anzurechnen. Der Freistellungsanspruch nach Satz 1 

kann nicht durch Vertrag ausgeschlossen oder beschränkt werden. 

(4) Versicherte haben ferner Anspruch auf Krankengeld, wenn sie zur Beaufsichtigung, Be-

treuung oder Pflege ihres erkrankten und versicherten Kindes der Arbeit fernbleiben, so-

fern das Kind das zwölfte Lebensjahr noch nicht vollendet hat oder behindert und auf Hilfe 

angewiesen ist und nach ärztlichem Zeugnis an einer Erkrankung leidet, 

a) die progredient verläuft und bereits ein weit fortgeschrittenes Stadium erreicht hat, 

b) bei der eine Heilung ausgeschlossen und eine palliativmedizinische Behandlung not-

wendig oder von einem Elternteil erwünscht ist und 

c) die lediglich eine begrenzte Lebenserwartung von Wochen oder wenigen Monaten er-

warten lässt. 

Der Anspruch besteht nur für ein Elternteil. Absatz 1 Satz 2, Absatz 3 und § 47 gelten 

entsprechend.  

(5) Anspruch auf unbezahlte Freistellung nach den Absätzen 3 und 4 haben auch Arbeitneh-

mer, die nicht Versicherte mit Anspruch auf Krankengeld nach Absatz 1 sind. 

 

Bundeskindergeldgesetz (BKGG) 

§ 6 Höhe des Kindergeldes 

(1) Das Kindergeld beträgt monatlich für das erste und zweite Kind jeweils 219 Euro, für das 

dritte Kind 225 Euro und für das vierte und jedes weitere Kind jeweils 250 Euro. 

(2) In den Fällen des § 1 Abs. 2 beträgt das Kindergeld 219 Euro monatlich. 

(3) Darüber hinaus wird für jedes Kind, für das für den Monat September 2020 ein Anspruch 

auf Kindergeld besteht, für den Monat September 2020 ein Einmalbetrag von 200 Euro 

und für den Monat Oktober 2020 ein Einmalbetrag von 100 Euro gezahlt. Ein Anspruch 

in Höhe der Einmalbeträge von insgesamt 300 Euro für das Kalenderjahr 2020 besteht 

auch für ein Kind, für das nicht für den Monat September 2020, jedoch für mindestens 

einen anderen Kalendermonat im Kalenderjahr 2020 ein Anspruch auf Kindergeld besteht. 

 

https://www.buzer.de/gesetz/1166/a16512.htm
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Gesetz zum Elterngeld und zur Elternzeit (Bundeselterngeld- und 
Elternzeitgesetz - BEEG) 
 
…. 
 
§ 2b Bemessungszeitraum 

(1) Für die Ermittlung des Einkommens aus nichtselbstständiger Erwerbstätigkeit im Sinne 

von § 2c vor der Geburt sind die zwölf Kalendermonate vor dem Monat der Geburt des 

Kindes maßgeblich. Bei der Bestimmung des Bemessungszeitraums nach Satz 1 bleiben 

Kalendermonate unberücksichtigt, in denen die berechtigte Person 

 

1. im Zeitraum nach § 4 Absatz 1 Satz 1 Elterngeld für ein älteres Kind bezogen hat, 

2. während der Schutzfristen nach § 3 des Mutterschutzgesetzes nicht beschäftigt wer-

den durfte oder Mutterschaftsgeld nach dem Fünften Buch Sozialgesetzbuch oder 

nach dem Zweiten Gesetz über die Krankenversicherung der Landwirte bezogen hat, 

3. eine Krankheit hatte, die maßgeblich durch eine Schwangerschaft bedingt war, oder 

4. Wehrdienst nach dem Wehrpflichtgesetz in der bis zum 31. Mai 2011 geltenden Fas-

sung oder nach dem Vierten Abschnitt des Soldatengesetzes oder Zivildienst nach 

dem Zivildienstgesetz geleistet hat und in den Fällen der Nummern 3 und 4 dadurch 

ein geringeres Einkommen aus Erwerbstätigkeit hatte. Abweichend von Satz 2 blei-

ben auf Antrag bei der Ermittlung des Einkommens für die Zeit vom 1. März 2020 

bis zum Ablauf des 31. Dezember 2021 auch solche Kalendermonate unberück-

sichtigt, in denen die berechtigte Person aufgrund der COVID-19-Pandemie ein 

geringeres Einkommen aus Erwerbstätigkeit hatte und dies glaubhaft machen 

kann. Satz 2 Nummer 1 gilt in den Fällen des § 27 Absatz 1 Satz 1 mit der Maßgabe, 

dass auf Antrag auch Kalendermonate mit Elterngeldbezug für ein älteres Kind nach 

Vollendung von dessen 14. Lebensmonat unberücksichtigt bleiben, soweit der Eltern-

geldbezug von der Zeit vor Vollendung des 14. Lebensmonats auf danach verschoben 

wurde. 

(2) Für die Ermittlung des Einkommens aus selbstständiger Erwerbstätigkeit im Sinne von § 

2d vor der Geburt sind die jeweiligen steuerlichen Gewinnermittlungszeiträume maßgeb-

lich, die dem letzten abgeschlossenen steuerlichen Veranlagungszeitraum vor der Geburt 

des Kindes zugrunde liegen. Haben in einem Gewinnermittlungszeitraum die Vorausset-

zungen des Absatzes 1 Satz 2 oder Satz 3 vorgelegen, sind auf Antrag die Gewinnermitt-

lungszeiträume maßgeblich, die dem diesen Ereignissen vorangegangenen abgeschlos-

senen steuerlichen Veranlagungszeitraum zugrunde liegen. 

(3) Abweichend von Absatz 1 ist für die Ermittlung des Einkommens aus nichtselbstständiger 

Erwerbstätigkeit vor der Geburt der steuerliche Veranlagungszeitraum maßgeblich, der 

den Gewinnermittlungszeiträumen nach Absatz 2 zugrunde liegt, wenn die berechtigte 

Person in den Zeiträumen nach Absatz 1 oder Absatz 2 Einkommen aus selbstständiger 

Erwerbstätigkeit hatte. Haben im Bemessungszeitraum nach Satz 1 die Voraussetzungen 

des Absatzes 1 Satz 2 oder Satz 3 vorgelegen, ist Absatz 2 Satz 2 mit der zusätzlichen 

Maßgabe anzuwenden, dass für die Ermittlung des Einkommens aus nichtselbstständiger 

Erwerbstätigkeit vor der Geburt der vorangegangene steuerliche Veranlagungszeitraum 

maßgeblich ist. 

…. 

§ 27 Sonderregelung aus Anlass der COVID-19-Pandemie 
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(1) Übt ein Elternteil eine systemrelevante Tätigkeit aus, so kann sein Bezug von Elterngeld 
auf Antrag für die Zeit vom 1. März 2020 bis 31. Dezember 2020 aufgeschoben wer-
den. Der Bezug der verschobenen Lebensmonate ist spätestens bis zum 30. Juni 2021 
anzutreten. Wird von der Möglichkeit des Aufschubs Gebrauch gemacht, so kann das Ba-
siselterngeld abweichend von § 4 Absatz 1 Satz 1 auch noch nach Vollendung des 14. 
Lebensmonats bezogen werden. In der Zeit vom 1. März 2020 bis 30. Juni 2021 entste-
hende Lücken im Elterngeldbezug sind abweichend von § 4 Absatz 1 Satz 2 unschädlich. 

(2) Für ein Verschieben des Partnerschaftsbonus genügt es, wenn nur ein Elternteil einen 
systemrelevanten Beruf ausübt. Hat der Bezug des Partnerschaftsbonus bereits begon-
nen, so gelten allein die Bestimmungen des Absatzes 3. 

(3) Wurde der Partnerschaftsbonus spätestens bis zum Ablauf des 27. Mai 2020 beantragt, 
und liegt der Bezug des Partnerschaftsbonus ganz oder teilweise zwischen dem 1. März 
2020 und 31. Dezember 2020, gelten abweichend von § 8 Absatz 1 und 3 Nummer 4 die 
Angaben zur Höhe des Einkommens und zum Umfang der Arbeitszeit, die bei der Bean-
tragung des Partnerschaftsbonus glaubhaft gemacht worden sind. 

(4) Beginnt der Bezug von Einnahmen nach § 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 nach der Geburt 
des Kindes und berechnen sich die anzurechnenden Einnahmen auf der Grundlage eines 
Einkommens, das geringer ist als das Einkommen aus Erwerbstätigkeit im Bemessungs-
zeitraum und das aufgrund der COVID 19-Pandemie weggefallen ist, so ist für die Zeit vom 
1. März 2020 bis zum Ablauf des 31. Dezember 2021 der Teil des Elterngeldes in Höhe 
des nach § 2 Absatz 1 oder 2 maßgeblichen Prozentsatzes des Unterschiedsbetrages zwi-
schen dem durchschnittlichen monatlichen Einkommen aus Erwerbstätigkeit im Bemes-
sungszeitraum und dem Bemessungseinkommen der anzurechnenden Einnahmen von 
der Anrechnung freigestellt. 

…. 

 


